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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung 

05.09.2008 821-49/2008 5 öT 

Stadtverwaltung Eisenach 
  Beschlussvorlage 

  Berichtsvorlage 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

I 0.16/20  

 
Betreff 

 
8. Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der  Stadt Eisenach 
hier: Beratung und Beschlussfassung  
 

 
vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff.   ja nein Enthalt. Nr. 

 Beigeordnetensitzung         

 Ortschaftsrat         

 Rechnungsprüfungsausschuss         

 Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus 

        

 Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen 

        

 Ausschuss für Bildung, Schule und 
Sport 

        
 Jugendhilfeausschuss         
 Bau-, Verkehrs- und 

Umweltausschuss 
        

 Haupt- und Finanzausschuss   24.09.2008 6 öT 5 0 2  

 Stadtrat   26.09.2008 5 öT 31 0 2 0695/2008 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :       
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle :       

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 
Jahres (aktueller Stand) -EUR- 

Haushaltausgaberest 
-EUR- 

insgesamt 
-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

       
 
       
       

       
 
       
       

       
 
       
       

= verfügbar                       

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:        Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:       
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I. Beschlussvorschlag  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, 
Der Stadtrat beschließt: 
die 8. Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates  der Stadt Eisenach.  
 
II. Begründung  
 
Zu 1: 
Durch die Organisationsveränderung in der Stadtverwaltung ist eine Anpassung des § 6 Abs. 3 
notwendig. 
 
Zu 2: 
Da in der Geschäftsordnung bei allen Fristen auf Kalendertage abstellt wird, ist hier eine 
Anpassung notwendig.  
 
Zu 3 + 4: 
Aus der Erfahrung ist ein Entscheidungsspielraum oder eine Ermessensausübung des Haupt- 
und Finanzausschusses bei der Beschlussfassung über die Genehmigung von Stundungen 
oder Niederschlagungen nicht gegeben. Daher wurde aus den Reihen der 
Hauptausschussmitglieder eine Änderung des Verfahrens der Entscheidungsfindung angeregt. 
 
Um das Verfahren abkürzen und die damit befassten Gremien entlasten zu können, werden 
künftig Stundungen und Niederschlagungen unabhängig von der Höhe der 
Genehmigungsbefugnis der Verwaltung zugeordnet. Dies gilt auch für Erlässe nach §§ 32 ff. 
Grundsteuergesetz, auf die bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen ein 
Rechtsanspruch besteht. 
 
Die Ermessensausübung erfolgt im Rahmen der Prüfung des Verwaltungsvorganges durch die 
Fachämter der Verwaltung. Prüfungspflichten, wie sie bislang verwaltungsintern schon durch 
die Dienstanweisung 118/2006 (Stundung, Niederschlagung, Erlass und Erlöschen von 
Forderungen der Stadt Eisenach) festgelegt werden, sind davon nicht beeinflusst und sollen 
auch nicht geändert werden. 
 
Über die gestundeten, niedergeschlagenen, erlassenen und erloschenen Forderungen wird 
dem Haupt- und Finanzausschuss jährlich durch die Finanzverwaltung im Rahmen der 
Jahresrechnung und mit der Vorlage des Jahresabschlusses durch den Regiebetrieb berichtet.  
 
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach wird deshalb in § 27 Abs. 1 
Buchstabe f) hinsichtlich der Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses insoweit 
geändert, dass nur noch der Erlass städtischer Forderungen mit Beträgen im Einzelfall von über 
2.500 Euro (außer Grundsteuererlässe nach §§ 32 ff. Grundsteuergesetz) der 
Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses unterliegt.  
 
Mit der Ergänzung eines Buchstabens e) in § 42 werden unabhängig von der Größenordnung 
Stundungen und Niederschlagungen sowie Erlässe nach §§ 32 ff. Grundsteuergesetz den 
laufenden Angelegenheiten in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters zugeordnet.  
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 

 

  
 
Anlage: 
8. Änderung zur Geschäftsordnung des Stadtrates
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III. Unterschriften  
 

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter 

Doht 

Oberbürgermeister 

Hartmann 

 

 

 

 
 

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter 
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen) 

Amt Keine 
 Bedenken  

Bedenken 
Anmerkungen 

Datum Unterschrift 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen - 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14) 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 


